
Informationen zur neuen Grundbildung 
Gebäudeinformatiker/ in EFZ
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1. Unser Beruf für die Zukunft
2. Träger der neuen Grundbildung

3. Eine Grundbildung mit drei Fachrichtungen
4. Bildungsplan
5. Standort Berufsfachschule und überbetrieblichen Kurse

6. Bildungsverordnung
7. Weiterbildung
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Träger der neuen Grundbildung

BeGIN = Berufsentwicklung im 
Bereich der Gebäudeinformatik
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Eine Grundbildung mit drei Fachrichtungen
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Bildungsplan
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Standort Berufsfachschulen

Basel Stadt
Bern
Luzern
St. Gallen
Zürich
Neuenburg
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Standort überbetriebliche Kurse üK

Basel 
Bern
Luzern
St. Gallen
Zürich
Neuenburg
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Bildungsverordnung

Art. 2 Dauer und Beginn
1 Die berufliche Grundbildung dauert 4 Jahre.
2 Der Beginn der beruflichen Grundbildung richtet sich nach dem Schuljahr der

zuständigen Berufsfachschule. 
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Berufsfachschule
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Art. 8 Überbetriebliche Kurse
1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 35 Tage zu 8 Stunden.
2 Die Tage sind auf 7 Kurse zu je 5 Tagen unterteilt. Jeder Kurs 

entspricht einem Modul.
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine 

überbetrieblichen Kurse stattfinden.

überbetriebliche Kurse (üK)
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4. Abschnitt:
Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und Unterrichtssprache

Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb und an vergleichbaren Lernorten

1 Die Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb umfasst über die ganze Dauer der
beruflichen Grundbildung im Durchschnitt 3.5 Tage pro Woche.

2 Lernende der Fachrichtung Planung absolvieren die folgenden Praktika:
a. im 2. Lehrjahr drei Monate im Tätigkeitsgebiet der Fachrichtung Gebäudeautomation;
b. im 3. Lehrjahr drei Monate im Tätigkeitsgebiet der Fachrichtung Kommunikation und 

Multimedia. 

Art. 14 Leistungsdokumentation in den Praktika
Der Praktikumsbetrieb dokumentiert die Leistungen der lernenden Person in Form
eines Kompetenznachweises für jedes Praktikum.
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6. Abschnitt:
Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb

Art. 10 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner
Die fachlichen Anforderungen an eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner
erfüllt, wer über eine der folgenden Qualifikationen verfügt:

Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
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a. Gebäudeinformatikerin EFZ oder Gebäudeinformatiker EFZ mit mindestens
zwei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

b. Telematikerin EFZ, Telematiker EFZ, Informatikerin EFZ, Informatiker EFZ, Multimediaelektronikerin 
EFZ, Multimediaelektroniker EFZ, Automatikerin EFZ oder Automatiker EFZ mit mindestens drei 
Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

c. eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Berufskenntnissen 
im Bereich der Gebäudeinformatikerin EFZ
und des Gebäudeinformatikers EFZ und mit mindestens vier Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

d. einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung;

e. einschlägiger Hochschulabschluss mit mindestens drei Jahren beruflicher
Praxis im Lehrgebiet
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Art. 11 Höchstzahl der Lernenden

1 Betriebe, die eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner zu 100 Prozent oder
zwei Berufsbildnerinnen oder Berufsbildner zu je mindestens 60 Prozent 
beschäftigen, dürfen eine lernende Person ausbilden.

2 Mit jeder zusätzlichen Beschäftigung einer Fachkraft zu 100 Prozent oder von zwei
Fachkräften zu je mindestens 60 Prozent darf eine weitere lernende Person im 
Betrieb ausgebildet werden.

3 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt.

4 In Betrieben, die nur eine lernende Person ausbilden dürfen, kann eine zweite
lernende Person ihre Bildung beginnen, wenn die erste in das letzte Jahr der 
beruflichen Grundbildung eintritt. 

5 In besonderen Fällen kann die kantonale Behörde einem Betrieb, der seit mehreren
Jahren Lernende mit überdurchschnittlichem Erfolg ausgebildet hat, die 
Überschreitung der Höchstzahl der Lernenden bewilligen. 
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Modulabschlüsse in der Berufsfachschule
und in den überbetrieblichen Kursen

IPA (Individuelle praktische Arbeit) im 
Umfang von 70 bis 90 Stunden

Qualifikationsverfahren
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Gewichtung:
a. praktische Arbeit: 40 Prozent;
b. Allgemeinbildung: 20 Prozent;
c. Erfahrungsnote «erweiterte Grundkompetenzen»: 10 Prozent;
d. Erfahrungsnote «Gebäudeinformatik»: 30 Prozent.

Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung ist 
bestanden, wenn:
a. der Qualifikationsbereich «praktische Arbeit» 
mindestens mit der Note 4 bewertet wird;
b. die Erfahrungsnote «Gebäudeinformatik» 
mindestens 4 beträgt; und
c. die Gesamtnote mindestens 4 beträgt. 
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Die Erfahrungsnote «Gebäudeinformatik» 
Gewichtungen:
a. das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe der 

Noten für die Module des Unterrichtsbereichs «Gebäudeinformatik» in der 
Berufsfachschule; diese Note wird mit 80 Prozent gewichtet;

b. das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe der
Noten für die überbetrieblichen Kurse; diese Note wird mit 20 Prozent 
gewichtet. 
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Praktische Arbeit, als individuelle praktische Arbeit (IPA) im Umfang von
70-90 Stunden; dafür gilt Folgendes:

1. dieser Qualifikationsbereich wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung geprüft,

2. die lernende Person muss zeigen, dass sie fähig ist, die geforderten Tätigkeiten 
fachlich korrekt sowie bedarfs- und situationsgerecht auszuführen,

3. die Lerndokumentation und die Unterlagen der überbetrieblichen Kurse
dürfen als Hilfsmittel verwendet werden,

4. der Qualifikationsbereich umfasst möglichst alle Handlungskompetenzbereiche und 
enthält die folgenden Positionen mit den nachstehenden Gewichtungen:

Position Beschreibung Gewichtung
1 Ausführung und Resultat der Arbeit 50 %
2 Dokumentation 20 %
3 Präsentation und Fachgespräch 30 %

5. die Präsentation und das Fachgespräch dauern gesamthaft höchstens eine Stunde



Weiterbildung
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Ab 2021 werden keine Telematiker*in EFZ ausgebildet.

Die bestehenden Telematik-Projektleiter/innen (BT) und Diplomierter Telematiker/innen 
müssen daraus resultierend revidiert werden.

Dieser Prozess ist seit dem 2018 mit verschieden Work Shop am Laufen.
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EFZ

BP

HFP Expertin Experte Gebäudeinformatik mit eidg. Diplom 

Projektleiter*in Gebäudeinformatik mit eidg. Fachausweis

Gebäudeinformatiker*in EFZ

Fachrichtung
Kommunikation & 

Multimedia

Fachrichtung
Gebäudeautomation

Fachrichtung
Gebäudeautomation

Fachrichtung
Planung

Gebäudeinformatik

Fachrichtung
Planung

Gebäudeinformatik
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Kontakt:
Daniel Schlienger

daniel.schlienger@eitswiss.ch
www.eitswiss.ch

www.gebaeude-informatik.ch

mailto:daniel.schlienger@eitswiss.ch
http://www.eitswiss.ch/
http://www.gebaeude-informatik.ch/
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